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1. Gesetzliche Grundlage / Hintergrund 
 

• § 18i Abs. 4 SGB IV 
• Gemeinsame Rundschreiben Meldeverfahren zur Sozialversicherung vom 29.06.2015 in 

der geltenden Fassung 
• Gemeinsamen Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung nach § 28b 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 SGB IV  
• Gemeinsamen Grundsätze Kommunikationsdaten nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB 

IV in den jeweils aktuellen Fassungen. 
 
Umsetzung entsprechend der "Verfahrensanforderung DSBD für Softwareersteller" ab 1. Januar 
2022 
 
 
Gemäß § 18i Abs. 4 SGB I sind die Arbeitgeber verpflichtet, dem Betriebsnummern-Service 
(BNS) der Bundesagentur für Arbeit (BA)Änderungen der Betriebsdaten mitzuteilen. 
 
Die Betriebsdatenmeldung (DSBD) ist unverzüglich, spätestens innerhalb von 6 Wochen zu 
übermitteln. Seit Mitte 2019 müssen diese Änderungen elektronisch gemeldet werden. 
 

Hinweis: 
 

Ab dem 01.01.2022 muss die Rechtsform des Betriebes zusätzlich zur Benennung im 
Firmennamen auch im DSBD mit einem Rechtformschlüssel angegeben werden. 
 
 
 
 
2. Betriebsdaten 
 
Allgemeine Regeln: Jede Änderung in mindestens einem Feld der Stammdaten, die per DSBD 
zu übermitteln sind, muss grundsätzlich zur Generierung eines DSBD führen. Werden DSBD mit 
der Entgeltabrechnung erzeugt, dann muss jeweils der jüngste Datenstand übermittelt werden 

• Name und Anschrift des Betriebs, 
• Rechtsform des Betriebs, 
• aktueller Ansprechpartner beim Arbeitgeber oder Dienstleister (Name, Telefon, Fax, E-

Mail) 
• mögliche abweichende Postanschrift des Beschäftigungsbetriebs beim Arbeitgeber 

(Korrespondenzadresse) 
 
 
 
3. Abgabegründe 
 

• 01 = Änderung Betriebsdaten 
• 05 = Aktueller Stand Betriebsdaten (Bestandsabgleich) 
• 06 = Neuer Dienstleister / Neue Abrechnungssoftware 

 
 

https://www.informationsportal.de/sv-bibliothek/meldeverfahren/bundesagentur-fuer-arbeit/datensatz-betriebsdatenpflege/
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4. Betriebsdatenpflege (Übermittlung DSBD) / Vorgehen in LohnAs 
 
Ein Betriebsdatensatz wird in LohnAs nur ausgelöst, wenn konkret in den Mandantendaten 
„Adressdaten“ bzw. bei „Betriebsstätten“ entsprechende Änderungen vorgenommen werden. 
Das alleinige Aufrufen der Maske zum Beispiel zum Abrufen einer Telefonnummer oder 
Emailadresse bleibt davon unberührt. 
 
Bei bestimmten Konstellationen aus alten Datenerfassungen wird jedoch geprüft, ob die 
Feldbelegung korrekt ist. Dies betrifft insbesondere Daten zu ausländischen Arbeitgebern, bei 
denen bisher KEINE deutsche Adresse hinterlegt werden musste. Es sind hierzu die 
Vorschriften zu den Adressdaten der BA/BNS zu beachten („Die Anschrift des 
Beschäftigungsbetriebs muss eine Anschrift des jeweiligen Arbeitgebers innerhalb von Deutschland 
sein.“). Unter Umständen ist bei diesen Fällen eine Klärung mit der Betriebsnummernstelle 
notwendig. Bei ausländischen Arbeitgebern kann die Auslandsadresse bei der abweichenden 
Postanschrift hinterlegt werden. 
 
 
 
4.1 Abgabegrund 01: Änderung Betriebsdaten 
 
Änderungen zu den Betriebsdaten unter Mandant -> Adressdaten lösen einen 
automatisierten Betriebsdatensatz aus. Aufgrund der vorgeschriebenen Meldegründe und 
Plausibilitätsprüfungen gibt es keinen Spielraum für manuelle Einschränkungen durch den 
Anwender. 
 
Beispiel: Änderung der Unternehmensbezeichnung von DSBD Altmandant auf DSBD Neu. 
 
Achtung: Das Feld Gesellschaftsform ist ein Pflichtfeld und muss befüllt werden. Es findet eine 
Plausibilitätsprüfung auf namentliche Inhalte in der Betriebsbezeichnung statt. 
 
 
Mandant -> Allgemein / Steuer / Sozialversicherung -> Adressdaten 
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Nach Bestätigung durch den Anwender wird der Abgabegrund erzeugt. 
 

 
 
 
 
Es erfolgt die Freischaltung des Datumsfeld für die Betriebsdatenmeldung: 
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Durch Auswahl eines Abgabegrunds und Hinzufügen des Datums kann dieses Feld auch vorab 
durch den Anwender aktiviert werden. 
 
 
 
Nach erfolgter Eingabe wird der DSBD final erzeugt. 
 

 
 
 
 
Im Anschluss durchläuft der Datensatz die Kernprüfung. Ist der DSBD fehlerfrei, erfolgt kein 
weiterer Hinweis. 
 
 
Werden in der Kernprüfung Fehler festgestellt, erscheint der nachfolgende Hinweis: 
 
 

 
 
 
Die fehlerhafte Datei wird NICHT übertragen! Es ist darauf zu achten, dass die Eingaben 
korrigiert werden. Im Mandantenordner wird unter Listen eine entsprechende Datei mit der 
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Endung .rc erstellt, in denen Hinweise zu den aufgetretenen Fehlern angezeigt werden. 
 

 

 
 
 
 
4.1.1 Auslandsadresse / Abweichende Postanschrift 
 
 
Zusätzlich zur Adresse des Beschäftigungsortes kann eine abweichende Postanschrift erfasst 
werden. Eine Auslandsadresse kann nur als abweichende Postanschrift eingegeben werden. 
 
Bei dem Versuch im Reiter „Adresse“ die Checkbox „Auslandadresse“ zu aktivieren, erscheint 
folgender Hinweis: 
 
 

 
 
 
Auszug aus der Verfahrensanforderung DSBD für Softwareersteller: 
 
Soll oder kann die Post unter der Anschrift des Beschäftigungsbetriebs nicht zugestellt werden, 
dann wird zusätzlich eine abweichende Postanschrift erfasst. Dabei kann es sich entweder um 
eine alternative Hausanschrift des Arbeitgebers handeln oder um ein Postfach bzw. eine 
Großkundenpostleitzahl. Als abweichende Postanschrift kann auch eine ausländische Anschrift 
angegeben werden. 
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Erfassung: Mandant -> Adressdaten -> Abweichende Postanschrift 
 

- Checkbox aktivieren 
- Auswahl treffen 

 

 
 
Anschließend können die gewünschten Eingaben für eine in- oder auch ausländische Adresse 
eingetragen werden. 
 
 
Beispiel Inlandsadresse: 
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Als Absender auf der Verdienstabrechnung erscheint vorrangig immer die abweichende 
Postanschrift. 
 

 
 
 
Beispiel Auslandsadresse: 
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4.1.2 Betriebsstätten 
 
Die Betriebsdatenverwaltung für den DSBD erfolgt für jede Betriebsstätte mit eigener 
Betriebsnummer. 
 
Hauptbetriebsstätte 
 
Die Hauptbetriebsstätte wird festgelegt unter 
 
Mandant -> Allgemein / Steuer / Sozialversicherung -> Betriebsnummer des Arbeitgebers 
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In der Regel sind die Adressdaten der Hauptbetriebsnummer identisch mit den Adressdaten 
aus den Mandantenstammdaten. 
 
Beispiel Adressdaten/Stammdaten: 
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Beispiel Adressdaten/Stammdaten mit abweichender Postanschrift: 
 

 
 
 
Bei den Adressdaten der Betriebsstätten, sind (nur) bei der Hauptbetriebsstätte die Felder für 
Eingaben zu Adresse und Ansprechpartner nicht editierbar. Damit soll eine versehentliche 
unterschiedliche Adresseingabe vermieden werden. 
 
Mandant -> Allgemein/Steuer/Sozialversicherung -> Betriebsnummer des Arbeitgebers -> Betriebsstätten 
einrichten 

 
 
Anpassungen von Betriebsdaten in den Stammdaten werden automatisch in die 
entsprechenden Felder der Hauptbetriebsstätte übernommen. Der Betriebsdatensatz zu 
Änderungen für die Hauptbetriebsstätte kann nur über die Stammdaten/Adressdaten erzeugt 
werden. 
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Nebenbetriebsstätte/n 
 
Die Verwaltung von Adressdaten und somit die Betriebsdatenmeldung/en für Nebenbetriebe 
erfolgt ausschließlich über die eingerichteten Betriebsstätten. 
 
Mandant -> Allgemein/Steuer/Sozialversicherung -> Betriebsnummer des Arbeitgebers -> Betriebsstätten 
einrichten -> Allgemein 

 
 
 
Mandant -> Allgemein/Steuer/Sozialversicherung -> Betriebsnummer des Arbeitgebers -> Betriebsstätten 
einrichten -> Adresse/Ansprechpartner 
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Für Betriebsstätten kann ebenfalls eine abweichende Postanschrift hinterlegt werden. 
 
Mandant -> Allgemein/Steuer/Sozialversicherung -> Betriebsnummer des Arbeitgebers -> Betriebsstätten 
einrichten -> Abweichende Postanschrift 

 
 
 
 
 

Hinweis: 
 

Es können in einem Mandanten keine Nebenbetriebe mit identischen Betriebsnummern verwaltet 
werden. Zu diesem Sachverhalt müssen mehrere Mandanten angelegt und über einen 
Konsolidierungsmandanten zusammengeführt werden, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
© copyright by LohnAs          Version: 1.3          Stand: 01.01.2022          Datei: DSBD_V1.pdf Seite 14 / 18 

Hinweise zum Verfahren 

Anleitungen 

4.2 Abgabegrund 05: Aktueller Stand Betriebsdaten 
 
Unter Umständen erfolgt durch die Bundesagentur für Arbeit oder auch den Prüfdienst der 
Rentenversicherung eine Aufforderung, den aktuellen Datenbestand zwecks Bestandsabgleich 
zu übermitteln. 
 
Der DSBD muss vom Anwender manuell aktiviert werden. Wichtig ist die Auswahl des 
Menüpunktes „Aktueller Stand Betriebsdaten“. 
 
Mandant -> Allgemein / Steuer / Sozialversicherung -> Adressdaten 

 
 
 
 
Eine Übermittlung des Bestands soll nur nach Aufforderung stattfinden. Als Ereignisdatum trägt 
der Anwender das Tagesdatum manuell ein. 
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4.3 Abgabegrund 06: Neuer Dienstleister / Neue Abrechnungssoftware 
 
Bei Systemwechsel bzw. Wechsel des Entgeltabrechnungsprogramm ist ebenfalls ein 
Betriebsdatensatz zu übermitteln. 
 
Die Einstellungen werden wie vor in den Adressdaten vorgenommen, mit Auswahl des 
Menüpunktes „Neuer Dienstleister/Neue Abrechnungssoftware“: 
 
Mandant -> Allgemein / Steuer / Sozialversicherung -> Adressdaten 
 
 

 
 
Als Ereignisdatum trägt der Anwender das Tagesdatum manuell ein. 
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4.4 Vollständige Einstellung des Beschäftigungsbetriebes 
 
Grundsätzlich besteht die Pflicht, die die vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit zu 
melden. 
 
Der Betriebsdatensatz wird in diesem Fall durch Erfassung des Datums im Feld 
„Betriebsaufgabe“ ausgelöst. 
 
 
Mandant -> Allgemein / Steuer / Sozialversicherung -> Adressdaten 

 
 
Nachfolgend erscheinen mehrere Hinweise die im Zusammenhang mit der Beendigung der 
Betriebstätigkeit stehen und nicht allein auf den Betriebsdatensatz beschränkt sind. 
 
Diese Hinweise stehen im Zusammenhang mit Personaldaten und den durchzuführenden 
Meldungen zur Unfallversicherung. 
 
 
Hinweis: Auszug aus der Verfahrensanforderung DSBD für Softwareersteller: 
 
Wird die Betriebstätigkeit vollständig beendet, dann ist diese Beendigung per DSBD zu 
übermitteln.  
Die Mitteilung der vollständigen Beendigung der Betriebstätigkeit kann nicht rückgängig 
gemacht werden. Ein DSBD zur Beendigung ist der letzte DSBD zu einem 
Beschäftigungsbetrieb. 
 
Handelt es sich bei dem Beschäftigungsbetrieb um einen Saisonbetrieb oder einen Betrieb, in 
dem aus anderen Gründen vorübergehend keine Beschäftigten tätig sind, so ist KEIN DSBD zu 
übermitteln. 
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Es ist notwendig alle Abfragen entsprechend zu bestätigen. 
 

 
 
 
Als Datum für die Betriebsdatenmeldung sollte das identische Datum für die Betriebsaufgabe 
eingetragen werden. 
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Der Betriebsdatensatz wird mit dem Meldegrund 01 übermittelt und enthält zusätzlich das 
Kennzeichen „B“ (B = vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit des Beschäftigungsbetriebs). 
 
 

 
 
 
 
 
 
Weitere Hinweise, Informationen, Beispiele zu den Übertragungswegen, fehlerhaften Angaben 
siehe 
 
Verfahrensanforderung DSBD 
 
 
 
 

https://www.informationsportal.de/sv-bibliothek/meldeverfahren/bundesagentur-fuer-arbeit/datensatz-betriebsdatenpflege/
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